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Für  Irmtraut 



Der Mensch w i r d am Du zum Ich. 
Person erscheint, indem sie zu anderen 
Personen in Beziehung t r i t t . 
Die verlängerten L in ien der Beziehungen 
schneiden sich i m ewigen Du. 
Jedes geeinzelte Du 
ist ein Durchblick zu ihm. 
aus: Martin Buber, Ich und Du (1923). 
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Manfred Hinz, Berlin, der ebenso wie Herr Prof.  Wil loweit m i r den 
institutionellen „Freiraum" gewährte, ohne den ich die Arbeit nicht 
bewältigt hätte. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle meinen herz-
lichen Dank sagen. 

Dank schulde ich vor allem aber den Kollegen, Mitarbeitern und Mi t -
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Ohne die entsagungsreiche Unterstützung meiner Frau bei der Her-
stellung des Manuskripts hätte aber wohl die Arbeit nur unter ungleich 
schwierigeren Bedingungen vollendet werden können. Ihr habe ich 
somit am meisten zu danken. 
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Einleitung 

Die vorliegende Arbeit hatte ursprünglich das Ziel, die K r i t i k Gierkes 
am Körperschafts-  und Verbandsbegriff  seiner Zeit darzustellen und auf 
ihre historische Motivation hin zu untersuchen. 

Es zeigte sich im Laufe der Beschäftigung mi t diesem Thema jedoch, 
daß auf eine eingehendere Untersuchung der gerade von Gierke kr i t i -
sierten Lehre, also auf die Theorie der Pandektistik (der romanistisch-
individualistischen Jurisprudenz) über das Körperschafts-  und Ver-
bandswesen nicht verzichtet werden konnte, da sich hier ein juristisch-
ideologischer Entwicklungsgang hinsichtlich eines wesentlichen Teiles 
des juristischen Systems: des Personen- und Verbandsbegriffs  abzeich-
nete, der sich sinnvoll nicht in isolierte Einzelaspekte aufsplittern ließ. 

Problematisch genug erschien es mir, die Verbandstheorie der vor  der 
historischen Rechtsschule liegenden Epoche ohne Berücksichtigung zu 
lassen. Der rechtspositivistische Personen- und Körperschaftsbegriff 
des 19. Jahrhunderts ist letztlich nur aus seiner Gegenüberstellung 
zur Personenlehre der Aufklärungsphilosophie einerseits und der christ-
lich-religiösen Personentheorie andererseits richtig zu verstehen. Da 
aber die beiden letzteren Positionen bis ins 19. Jahrhundert hinein-
ragen, konnten sie wenigstens am Rande noch bei der Darstellung der 
romanistischen Verbandslehre mi t berücksichtigt werden. Eine ein-
gehendere Beschäftigung mi t den älteren Verbands- und Personen-
theorien war mi r für  diese  Arbeit aber nicht möglich. Die Arbeit be-
schränkt sich somit auf die Gegenüberstellung der pandektistischen Ver-
bandstheorie einerseits mi t der Verbandstheorie Gierkes andererseits. 

Folgende weitere Abgrenzungen sind außerdem noch vorgenommen 
worden: 

Aus dem Gegenstandsbereich der juristischen Verbandslehre wurde 
nur der Begriff  der Körperschaft,  also des rechtsfähigen  Personenver-
bandes, ausgewählt. Die juristische Verbandslehre läßt sich ja in „auf-
steigender Linie" von der einfachen bürgerlichen Gesellschaft (oder 
sogar von der Familie) über die Handelsgesellschaften bis zu den jur i -
stischen Personen des Privatrechts und schließlich bis h in zum Staat 
darstellen. Gierke selbst hat ein solches „organisches System" der 
menschlichen Verbände vertreten. Die vollständige Einbeziehung al l 
dieser Verbandsformen in die Untersuchung hätte jedoch den Rahmen 
meines Arbeitsplanes völ l ig gesprengt. 
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Ich habe mich auf den Bereich der „juristischen Personen" und dort 
auf den Begriff  der Körperschaft  allein konzentriert, in ihn allerdings 
auch den Staatsbegriff  miteinbezogen. 

Die Konstruktion des Körperschaftsbegriffs  hat dem juristischen 
Denken die meisten Schwierigkeiten bereitet, er auch zeigt am klarsten 
die engen Beziehungen auf, die zwischen der Verbands- (Gesellschafts-) 
lehre und der allg. Personenlehre bestehen. Der Körperschaftsbegriff 
kann daher von allen übrigen Verbandsformen als das kritischste Mo-
ment einer allgemeinen juristischen Verbandslehre angesehen werden, 
seine Erörterung läßt infolgedessen auch die wesentlichsten Aufschlüsse 
über die verbandstheoretischen Probleme erwarten. 

Die Konzentrierung auf den Begriff  der Körperschaft  brachte es mi t 
sich, daß wichtige Teile gerade der Genossenschaftslehre Gierkes, so 
vor allem seine Anstaltstheorie, seine Lehre von den nichtpersonen-
fähigen Verbänden und Sozialformen etc. nicht in die Darstellung mi t -
einbezogen wurden. 

Es mußte aber aus dem unerhört weiten Problembereich der Ver-
bandstheorien in jedem Fal l eine Auswahl getroffen  werden. Die Be-
schränkung auf den Körperschaftsbegriff  rechtfertigt  sich dabei — wie 
gezeigt — aus der zentralen Stellung dieses Begriffs  im verbandstheo-
retischen System. 

Ferner ist hervorzuheben, daß diese Arbeit nur eine theoriegeschicht-
liche  Untersuchung darstellt. Die außerordentlich wichtige Frage, wie 
denn das Körperschaftswesen und Körperschaftsrecht  im 19. Jahrhun-
dert wirklich  aussah, w i rd nicht beantwortet1. Auch das hätte im Rah-
men des gestellten Arbeitsplanes nicht bewältigt werden können. 

Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß bei der Unter-
suchung der Körperschaftstheorie  Gierkes  die Positionen seiner ger-
manistischen „Vorläufer",  insbesondere also die Verbandslehre Beselers 
aber auch diejenige von Bluntschli u. a. nicht  erörtert werden. Eine 
Darstellung der allgemeinen Entwicklung der germanistischen Genos-
senschaftstheorie bis h in zu Gierke wäre wieder aus dem gestellten 
Arbeitsrahmen herausgefallen 2. Sie erscheint aber auch vom Gegenstand 
der Arbeit her nicht unbedingt als nötig, da die Ansätze der „älteren" 
Genossenschaftslehre in der Verbandslehre Gierkes eine systematische 
Zusammenfassung, Bereinigung und Konzentration erfuhren,  die es 
ermöglicht, Gierkes Theorie als den Idealtypus der germanistischen 

1 Hierzu die grundlegende Arbei t von Vormbaum , Die Rechtsfähigkeit der 
Vereine etc. Vgl. auch: Laufs,  Genossenschaftsdoktrin etc., JuS 1968, S. 311 ff., 
v . Sicherer , Genossenschaftsgesetzgebung. 

2 Diese Entwicklungsgeschichte hat Gierke  i n großen Zügen selbst gegeben: 
Gen. Th., S. 1 ff. 
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Verbandsauffassung  anzusehen, so daß ihre Erörterung die übrigen 
germanistischen Positionen generell mitumfaßt. 

Auch die zwischen  den Fronten der Pandektistik und der Körper-
schaftslehre Gierkes vorzufindenden verbandstheoretischen Konzep-
tionen (Salkowski, Brinz, Holder, Ihering, Windscheid z. B.) werden in 
der vorliegenden Arbei t nicht erörtert. Sie stellen z.T. eigenständige 
juristische Konstruktionsversuche des Verbandswesens dar, die erst 
nach der germanistischen Reaktion gegen die Pandektist ik aufkamen. 
Der germanistische Angr i f f  auf den romanistischen Körperschaftsbegriff 
ist der erste — und in Gestalt der Gierkeschen Genossenschaftstheorie 
auch der relativ wirksamste — Versuch gewesen, das herrschende Ver-
bandsrecht einer grundsätzlichen theoretischen Revision zu unterziehen. 
Die anderen verbandsrechtlichen Begriffsmodelle  blieben vereinzelt, 
während Gierkes Lehre von der „realen Verbandsperson" immerhin 
„Schule" machen konnte. Auch hier erscheint es daher gerechtfertigt, 
bei der Untersuchung des Streits um den Körperschaftsbegriff  im 19. 
Jahrhundert sich al lein auf die Kontroverse: Romanistik — Gierke zu 
konzentrieren. 

Zum „methodologischen", genauer gesagt geschichtstheoretischen Ort 
der Darstellung kann ich nur etwas Negatives sagen: Während der 
drei jährigen Zeit der Arbei t an diesem Thema b in ich al lmählich zu 
der Auffassung  gelangt, daß die gängige Lehre nicht zu halten ist, 
eine wissenschaftliche Auseinandersetzung (wie sie hier Gegenstand 
der Arbei t ist) könne in irgendeiner Weise „logisch" (dialektisch) auf 
die ökonomischen oder sozialen Verhältnisse ihrer Zei t „reduziert" 
werden in dem Sinne , daß diese Reduktion eine objektiv  gültige, histo-
rische Erkenntnis zu vermi t te ln vermöchte2*. Das ergibt sich m. E. 
daraus, daß diese sogenannte materielle Basis selbst keinesfalls unver-
mi t te l t gedacht werden kann, der Rückgriff  aufs Materiel le also letzt-
l ich dialektisch-logisch-notwendig durch die materielle Basis hindurch 
wieder beim Nicht-(oder: Vor-)Materiellen, bei einer Negation  des 
Materiel len jedenfalls enden muß. Damit ist aber — wie ich meine — 
ein positiver  Erfolg derartiger Reduktionsversuche von vornherein 
stets ausgeschlossen. Materialistische wie idealistische Geschichtstheo-
rien müssen, sofern  sie positive  Geschichtserklärungen anbieten wollen, 
gleichermaßen versagen, da ihre Grundlagen wahrhaft  brüchig  sind, 
d .h . als lediglich positive der realen Negativi tät der Geschichte nie 
gerecht werden können. 

Ich sehe daher qual i tat iv keinen Unterschied zwischen der „Methode", 
die historischen Ereignisse aus den klimatisch-geographischen2b, den 

2 a Zur herrschenden Geschichtsideologie: K . Löwith,  Sinn der Geschichte, 
S. 47 ff. 

2 b So z.B. die „Kl imatheoret iker" des 18. Jh. wie Montesquieu (F. Ratzel , 
Anthropogeographie I , S. 16 ff.). 


